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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 

DES 

. REGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTHURN 
VOM :-: .. 

. . , 
27. Dezember 196·3 I ; · Nr. 6853 

... ·,... . . . 

·· Die mi~~oh~~fg2~~1nQ~~dt G!~UQP~ll unterbreitet dem 
•,. . 
'' " .' 

. ·Regierungsrat den ~.f.':..?i~~lleJL.f3ebagung§J?lan '1Bodenra~~n mit 

E!I?e,zie~len Bauvorschriften und ·Bedingungen zur GenehmigUng. 

Der Plan umfasst die GrundstUcke GB Nrno .:~421, 3230 ~ 3231 ~ 

3232 und 3233-. Die Gemeinde Grench.en besitzt über das gesamte Bau··" 

gebiet ~inen rechtsgültigen Zonenplan. Mit dem vorliegenden Be

,,Pauungsplari · t1Bodenrain-\vest" wird die Ueberbauung der erwähnten Par-
•• ' • • '. • •• ' < 

z~llen·geregelt und zwar unter Beachtungneuester Erkenntnisse~ Auf 

den 'Grundstücken sind vorgesehen: Zwei 6-geschossige Bauten und ein 

ll~geschossiges Hochhause Die öffentliche Planauflage erfolgte vom 

18.· Januar bis 18~ Februar 1963. Herr Dr. H.R. Meier hat am 14~ 

Februar 1963 Einsprache erhoben und zwar im Auftrage der Eerren 

W~ Krebs, A-. Christen und o. Seiler, Ueber die Einsprachepunkte hat 

die Gemeinde mit den Beschwerdeführern Verhan~gen geführt. Es 

könnte eine gütliche Regelung getroffen werden~ Da auf Grund diese!.'· · 
' . 
Besprechungen Korrekturen von wesentl:icher Bedeutung riötig :·w.u:rd_en; .·. 

SChien es zweckmässig, den :Plan noch einmal auf~z~egen~· ,Dfes$_ .Z~E;d te. 

Planauflage erfolgte v~m 30 • Mai· bis 29; Juni 1963 •. Auf: .'di..~.::.er~eut$. 
Ausschreibung g:ingeri keine Einspr.a6hen edn.Da es sie~ :Uni .eirre Ab~ .. 
änd-~fung ein'es bestehenden Zone~planes ha~del·t; wa; ge~äss §.,,15:,de 

' ' ' • I ' • ' . • • • • 

kanto.nalen Ba-q.gesetzes der Gemeinderat für.di$.:Pl~ngenehmi~~::pu-· 
'· . '. '. . . ~ ' . . . . . . . . •, .' " . . -~ ,. . . ' 

~;Jtändig~ Diese erfolgte in der Si~zu,ng_ vom 29-•. Oktober 1963 . .- . .-· .· 

,- Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell ·· · 

s~!Ul '\UC~s k::: Bemerkungen anzubri~~~~;,\'G~f[,, :~~t~&ß~@;~;; 
beschlossen:;" .• ;· ''• .H•;;'.'fi: ., ·~:~', .. >' 
---.....~.---.. .,.._ : :,·:·':'-.<:·:::.:.:·:·(;'~(·. ~> ,fl' .~··· ~ :- ·~< '• 

Dem.speziellen Bebauungsplan d.erE~~woflnergemeinde G:r:-enchen 
r .,<•,"' '· 

"'Bodenrain-West'i sowie den .dazugehörenden Batl.vorschriften. und Be-
..... --~ ' ~ .·• ,. . : ·. . :' ' . . . . ' . ·.. :·-.:.··?> /· ::- .. :., ' ~· ·.. . . ' \ 

d,ingungep. wird die Genehmigung erteilt.··· ·· 



Genehmigungsgebühr 
Publikationskosten 

Total 

Bau-Departement (4) 
Kant. Hochbauamt (2) 
Kant~ Tiefbauamt (2) 

- 2 -

Fr., 24,-
Fr ?~~.1..:: "-.::.-::. 
Fr·: 38" ·-"'· 
.=::=-===:=.:::..::::;~= 

(Staatskanzlei Nr~ 1649) 
(Im Kontokorrent mit der Gemeinde 
·ars.nohen .. zu yerre0hnen) 

Der Staatsschreiber: 

Jur. Sekretär des Bau-Departementes :(2} 
., Kant. Planungsstelle ("2) 9 mit Akten und 1 gen. Pla:n 

Kre'tsbauamt I; Solothurn, mit 1 geri·· Plan 
Amtschre:Lberei L!3bern, SolothUI:"n .. 
Kant .• Frinanzverwaltung '(2) · · 
Ammannamt der Einwohnergemeinde ~· Grenchen 
Bauverwaltung der Einwohnergemeinde Grenc.hen, mit 2 gen. · P.läneri · 
Amtsblatt (Publikati'on des Dispositivs) 
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ii.ft'Ueberbauungsprojekt,· welolies das ·Resultat.~ 
Studien darsteilte, wurde ·dem Kanton· zu: einer. _vo·_, "nrilf1 
Da es aber noch zu viele versChiedene· Haus.typen ·~ ---'·~~'".:,.."'":,., . .,.1:401 • ..,'7" 

. ~s~g kleinen Terrain aufWies ~d das Hochhaus 1 um einen 
. Pt'llj;ud!z.t'aJ.l. .. fUr die· westlichen Grundstücke. zu· ver.meid~n,, · . . ... 
. ari ,d~e Frie.dhofstrass~ geh<Srt, wurde es abgelehnt •. Inf vei~eren 
wurden die u.ngiinstigen Spielpl.ätze be~elt ,_ 

··;;oitli ltE:s.p.tor1äl.e Planungsstelle schlUg sod-ann voxo-, e~• .•li'n·~·lDa'11'!:-• 
·~~I' Jia$tehenden Hochhäuser :1.m Bodenrain vorzunehmen. 

·. ~a:lnt 'kbfmte sich aber m1 t diesem vorschlag nicht · b·~an:-·e •unaeJ!ri 

t~:t~.einer gr<Ssstm.CSglichen .AngleiQh'\lllg.in den 
~ .• ~t+:.er~nzen· iri den Fassaden usw. unvermeidbar gewesen _., ........... "'!~ .... -

···.·.·. ·0:L .. ~ · }:;~:t~ wäre nidht efne W:tederholung öder .· _.·_ ... •·-.e~aa:c;,_-u.:v;x.ßl"'~··· 
· .. />:!:1{()' :·:st· gewesen, wäs imnier anzustreben ist; ........ ··..,·, .A\;4._., .... .,.; .. :eB•ta'··· .. · 
· ~· D~:tferenzierung, :was- sich, sprichwörtlich .··a· ·1.41\:J·. ~-~-\.iL.&.'Ll!li.i&.•~'"'"'''"'llii!liJ· 
. , '"-·: ·"~~:q;er ~nf! ·noch Heiri" ausgewirkt hätte • 

. ,, .,:·~~:.;~~~)! letzt he.t· man .. sich direkt mit dem, 
.. ve~~~nd-qng gesetzt und mit ihm zusammen däiJ, }1.eate· ... 
· ·· Pf~~~-~~ji.t"t_ a~geax"bei tet. 

'.·;·.:' ,,",; 

iegende Projekt. sieht. auf·tlien GruJlds.~en'. 
,,.,Je,_,,.~~ ....... " •• , ... ·oz:~'lr~ und 32~,,~: jtel,Qhe in der :BeJrl:ils·chten··:." ,..,...,_..,. 

Bau folgende'r·Gebätide _vol': .·.; · ,. ··~"'""'"'''··" 
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12-geschossige Hochhaus wirkt als Kontrast zur bestehenden. 
scheibenfC:irmigen Ueper:t>a.uung "Bodenrain" und zu den linien...: 
fC:irmigen 6-geschossigen, dazugehörenden Bauten im westlichen 
Fortsetzungsraum und bildet ein·wUnschenswertes Bindeglied. 

2.3 •. Die ~d-. Wld no~wärts angrenzenden Quartiere mit ein- und zwei.:.:. 
geschossigen· ·wohri.häuse:rn ·werden besonnungsmässig nicbt ungUnstig 
beeinflusst und es wird jeweils der nach NBR . geltende Grenz
abstand 1m Minimum eingehalten. 

2.4. Dem nördlich liegenden Kindergart-engebäude, sowie den angrenzenden 
Wohnhäusern wird eine angenehme Durchsicht durch die lockere 
Ueberbauung gewährleistet. · 

2.5. Die südlich gelegenen lndustriebetri.ebe haben au:f die Ueberbauung 
keinen Einfluss, da sie gemäss Aussagen der Nachbarschaft nichi; 
störender Natur sind. Sollten sie einmal mehr Lärm verursachen, 
so ist der Grenz~ und Gebäudeabstand gemäss § 29 NBR für lärmende 
und störende gewerbliche Bauten längst eingehalten. 

Es sind zwei Spiel:plätze für kleine Wld ein Spial.platz für grosse 
Kinder (Ballspiele) vorgesehen, welche besonnungs~ Wld beobachtungs~~ . 
mässig gut gelegen sind. Es ist eine Aufl.age für eine Minde(:Jtza.hl 
von Spielgeräten zu machen. Im weiteren ist gegen die Friedhof:..:' 
strasse eine entsprechende Abschra.nkung zu erstel.len, damit di~ ·. 
Strasse, aus SicherheitsgrUnden, nicht direkt vom Spielplatz 
aus erreichbar ist. · 

2.7. Di~ nördl.iche Erschliessungsstrasae von 4 1 00 m Breite wird ·a~ ·· 
5,50 m verbreitert und an der nördlichen Strassens.eite wird · · 
ein Trottoir von 2,00 m zusätzlich erstell.t. Das Trottoir ist: 
an der nördlichen Strassenseite zu erstellen) damit die Kinder; .. 
welche den Kindergarten besuchen, die Strasse höchstenEI 1· mal:. · · 
überqueren müssen. Diese Strasse erfasst auch die grösste · < :>t· 
Erschliesa\Ulg der Ueberbauung. Das Hochhaus kann auch di;r:ekt·von 
der Simplonstrasse her erreicht werden. 

. . . 
. . . 

Die vE;trbrei terte Verbindungsstrasse Friedhof-~:l.l··.n'J ~·.L·( )llEJ"&I''ass~· ··~·.:-l"i~'~ 
aus Sicherhai tagrUnden als .Bi:h.bahnstrasse (Si .. ·· .. ,...,.,..,.".._ .l!iJ.7l•:tr.~~~~l;;'}'~ 
Aus:t'anrt der \Ulterirdischen Autoeirietellballe), · es:tR(:~l::e·ir 

Um dE.n Jlndetand der· Ue berbauung, die yo:rattael1ant:L~cna 
au.sgeflihrt wird, zu erreichen, m\l,as 
Fr:J.edh:c>fstrasse 41 des Herrn Otto. Rätb:U~a~:t.±-~~~:r:·\ameb:r-o,c~·~~Ji> 
wettie~~ · 

. ~:J=~·~·~=~~1;~~~~i~~ij~~~kii~~·*: 
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In den speziellen Bauvorschriften sind Bestimmungenüber Liftän• 
lagen, Kehrichtwesen, Parkplätze/ Abstellräume und AusnUtzungs
ziffer usw. enthalten. 

Die speziellen-Bauvorschriftenzum Bebauungsplan 11Bodenrain...;.West" 
lauten wie folgt: 

Spezielle Bauvorschriften und Bedingungen zum Bebauungsplan 

"Bodenrain-West" 

Gestützt auf die §§ 1, 8 und 9 des kantonalen Baugesetzes vom 
10.6.1906, vom 10.12.1911 und vom 8.7.1951, sowie gestützt auf das 
Reglement betreffend das Bäuwesen und die Strassenpolizei für die 
Gemeinde Grenchen vom 26.7.19071 wobei die §§ 15 und 16 durch Gemeinde·~. 
versammlungsbesch1uss vom 13.3.1962 revidiert wurden, werden folgende 
Vorschriften für das obengenannte Gebiet erlassen: 

I. Geltungsbereich: 

§ l Diese Vorschriften gelten für das im Bebauungsplan 1m Mass~ 
stab l.slOOO farbig bemalte Gebiet, umfassend die Grunds.tücke 
GE Grenchen Nr. 4421, 32301 32311 3232, 3233. Sie bilden einen 
integrierenden Bestandteil des Planes. 

§ 2 Soweit diese Vorschriften keine anderen Regelungen enthalten, 
findet das Solothurnische Norma.J.baureglement vom 28.,10.1.959 
und nach der Genehmigung der Bauordnung der Stadt Greri.chen., 
dieselbe ergänzend Anwendung •. 

II. Bauvorschriften; 

§ 3 Die Stellung der Bauten ist durch Markierungslinien fixiert. 
Die Geschosszahlen sind jeweils eingeschrieben. Die Geschof3s,_ 
zahlen. sind fixiert auf. max. 2,80 m oberkant zwei.er aufeiD.ander--
folgender Decken. \ 

! 

§ 4 Für die projektierten Bauten, 1m speziellen· f1frdas :Hochh~us, 
sihd 1m Hinblick auf die besondere Wichtigkeit für die .· 
Erzielung einer ästhetisch; arehitektonischuh_dmassstäblfÄh 
g1lten Einfügung in das Stadt- und Landschaftsbild, alle zuinut
barenVorkehren zu treffen. 

. . 

· § 5 Die Bauten sindmit einem· Flachdach. ~bzudecken. 
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Die :Kana:J,isationen sind in Zusammenarbeit ,.~it 
zu projektieren. 

Die an der Nord- und Ostgrenze des BebauutlBsplane~··bestenen<le · 
Verbindungsstrasse Friedhof-Simplonstrasse ist auf 5,50 m· 
zu verbreitern. Das Ost-West-verlaufende Teilstück erhält ab 
Friedhofstrasse an ·seiner Nordseite zusätzlich ein Trottoir 
von 2,00 m Breite. Diese Strassenkorrektion erfolgt grundsätzlich 
auf Kosten der im Bebauungsplan genannten Bauherrschaften. 

§ 8 Es sind mindestens folgende Spielplätze zu erstellen: 

1. Flir Kleinkinder: 

Je einer östlich der 6-geschossigen Bauten mit je 1 Sand
kasten, 2 Balkenschaukeln, 1 Turnstange und 1 Rutschbahn 
oder Klettergerät, 

2. Für grosse Kinder: 

Die südlich der 6-geschossigen Blöcke gelegene Freifläche 
zwischen Friedhofstrasse und Hochhaus. Entlang derhiedhof
strasse ist eine Lebhagabschrankung zu erstellen •. Die Fläche 
ist so zu gestalten, dass trotzder notwendigen Schatt~:n
bepflanzung und Gartenbä:nken, Ballspiele möglich ejjid. Ein 
Teil. von ca. 400 m2 ist als Robinsonspielplatz einzurichten. 

Die Kleinkinderspielplätze sind mit total mindestens ··12 
Gartensitzbänken unter schattigen Bäumen zu versehen. 

Der Unterhal.t der Spielplätze erfolgt auf Kosten der 
Eigentiii:ler. 

Attikageschosse sind in den Geschosszahlen nicht inbegriffen 
sind g_estattet, wenn keine weiteren Aufbauten (z.B. Lift) . 
ausgeführt werden. 

1.0 Vor Erteilung der Baubewil.ligung ist die Stellungnahme der 
Kantonalen Gebäudeversicher~sanstalt 1ri Bezug aU1t Treppen
häuser, Liftanlagen und Nottreppen usw. einzuhol.en. 
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.. . .. . i3a«b.~~~schait h~ti ittlf 'e.igßfle._Koe~en,Abs.v .• C .• .L.oL,-·,· 

· p1ij. . · ...• fiif. Motorf~z-.e_ug·e ·auf pri\J:ateid :(}rung· . , ... 
,zu: 1'18:1-t.en. Hierzu d~ent die vorg~ßeh~ne>un · .· · ·•· ··. .. . . . .... 
'haJ.l.e Ul1d ,.die ,oberirdischen~ auf di.e'gemäss § 7 . ·. ·.··.···•· · . 
Verbindungsstrasse ~riedhof-Siinp1onst.~a:sse mUndenden .··•·· .. · .. · ....... ··. ·•··.·· .. · ·. · 
~:Lätze. Pro 2 WohnuD.gen. ist mi.rideste~s je. :eifi unte.rirO::i.s,che':r:. 
Eiristel1platz oder ein oberirdischer Parkplatz ~u ~r,ste~q~e4. , 

Bei der· Ausführung der Bauten in Etappen ist die. Baukortmiissfon.,···. 
e:nriächtigt, Abweichungen von den Vorschriftenunter § 1,0 Z\l. · 

· beschJ.iessen. Im Endausbau soll jedocll, .den obigen Be .. U~lfU'"'U..LfS 
von§ 10 entsprochen werden. '"'· · 

' ' <... ' . ' 

Während der Bauzeit ist der Verkehr möglichst a.llifrechT-l?.'l,e:o·,... .... . 
halten. Die Benützung von öffentlichem Grund cl~rf nur .... ~"""' .. . 
:Einreichung eines entsprechenden Gesuches und nach , 
Markierung der Baustelle erfolgen. · 

·.···• ":p,ie Verbindungsstrasse Friedhof-Simplonstrasse· ist 
' . strasse festzulegen Utld zu signalisieren und zwa:z;-. •·.u·. •4''""''·' 

· · · ung ab .F:ried.hofstra.sse und Ausmtindung in .· 
Die Einstellhalle ist .ebenfalls: niit '"'•.±·u, ........ . 

'mit Ein- und AusfahrtL:;l.~u ve 
Zeit .die Simp1onstrasse den hE:t,{!ft·'e•':;a'l.lf. 

c.c •• -.-·.- .• ~e gelegenen Hauptverkehr aufnehm~li, so 
"ve~~l!"er.L:r . in seiner Ricntu.ng 'auf der Sttasse 

., ..................... "'. UII1Zukehren, d•h• dieser Verkehr 'dürfte 
.. · S:j;nplonstrasse a:usmünden. 

dieBereitstellung der Kehrichteimer 
.· Wohriung t · m2 Ha,rtbelag zu rese:rvieren • 

. :Ueberbauung :tst a~ch für die Zuku.p.:tt' ·....,·' . .,...~ ..... 
··."'•"''.._ ...... ungen ~weckbes.idmmend. Gewerbliche· · 
:;sef;tr··.i :e.be sind rii~h:t. ,g·eatattet. • .· · · ·· 

. ~' · .. ~ - . ,· . . 



t' 

l 



I ' 
,( 
i 



·~ 

" ,. 

( 


